
Wie wird die Haushaltsführung 
entschädigt?

Die Rubrik «Praxis» beantwortet Fragen der 
Sozialhilfepraxis. SKOS-Mitglieder haben die 
Möglichkeit, konkrete Fragen an die SKOS-Line 
zu richten (www.skos.ch, einloggen ins Intranet, 
Rubrik Beratung wählen). Ihre Fragen werden 
von Fachpersonen beantwortet, und ausge-
wählte Beispiele werden in der ZeSo publiziert.

Praxis

Frage
Gemäss SKOS-Richtlinien F.5.2 

ist die Entschädigung für die 
Haushaltsführung der unterstütz-
ten Person als Einkommen anzu-
rechnen. Kann also bei einer Ent-
schädigung für die Haushaltfüh-
rung ein Einkommens-Freibetrag 
berücksichtigt werden? 

Spricht man von Einkommen, 
ist folglich ein Einkommens-Frei-
betrag zu gewähren. Ist dies nicht 
der Fall, da es sich nicht um eine 
Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt 
handelt, stellt sich die Frage, ob 
die Leistung dennoch in irgendei-
ner Weise honoriert werden 
kann?

Wie stellt sich die SKOS zu die-
sen Überlegungen? Wie soll dar-
auf reagiert werden, wenn ein 
Wohnpartner seine Mitbewohne-
rin arbeitsrechtlich korrekt an-
stellt, zum Beispiel zu einem 50-
Prozent-Pensum, und einen Lohn 
von 600 Franken bezahlt? Kann 
dann ein Einkommens-Freibetrag 
zu 50 Prozent ausgerichtet wer-
den?

Grundlagen
Führt eine unterstützte Person 

den Haushalt für eine oder meh-
rere Personen, die nicht unter-
stützt werden, hat sie einen An-
spruch auf eine Entschädigung 
für die Haushaltsführung. Diese 
Entschädigung ist der unterstütz-
ten Person als Einkommen anzu-
rechnen und beträgt ohne Kinder-
betreuung zwischen 550 und 900 
Franken. Dienstleistungen, die 
nicht unterstützte Personen einer 
unterstützten Person bezahlen 
müssen, sind zum Beispiel Ein-
kaufen, Kochen, Waschen, Bü-
geln, Reinigung/Unterhalt der 
Wohnung, Betreuung von Kin-
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Kochen, Waschen, Putzen: Wer diese Arbeiten ausführt, hat im 
Sozialhilfebudget Anrecht auf eine Entschädigung für Haushaltsführung  
– und auch auf einen Einkommens-Freibetrag?

dern der nicht unterstützten Per-
sonen. Die Entschädigung richtet 
sich nach der Zeit, die für die 
Haushaltsführung aufgewendet 
werden muss. Sie ist zu verrin-
gern, wenn nicht unterstützte 
Personen bei den Hausarbeiten 
oder bei der Kinderbetreuung 
massgeblich mithelfen (vgl. F.5.2 
SKOS-Richtlinien). Die SKOS sieht 
nicht vor, die Haushaltsführung 
an sich mit einer Zulage zu hono-
rieren.

Der Einkommens-Freibetrag 
wird auf Erwerbseinkommen aus 
dem ersten Arbeitsmarkt gewährt. 
Der Freibetrag beträgt je nach 
kantonaler Bestimmung zwi-
schen 400 und 700 Franken bei 
einem 100-Prozent-Pensum 
(SKOS-Richtlinien E.1.2). 

Eine Integrationszulage erhält, 
wer sich besonders um seine/ihre 
berufliche und/oder soziale Inte-
gration oder um diejenige von 
Menschen in seiner/ihrer Umge-
bung bemüht. Diese Integrations-
leistungen können sehr unter-
schiedliche Formen aufweisen. 
Wie die Leistung im Einzelfall be-
rechnet wird, hängt von der bera-
terischen Zielsetzung ab (vgl. 
SKOS-Richtlinien C.2).

Antwort
Durch die Anrechnung einer 

Entschädigung für Haushaltsfüh-
rung wird dem Grundsatz Rech-
nung getragen, dass nicht unter-
stützte Personen Leistungen der 
unterstützten Personen angemes-
sen zu entschädigen haben. Wür-
de nicht so vorgegangen, hätte die 
nicht unterstützte Person eine 
vom Gemeinwesen finanzierte 
Haushalthilfe. Die Bedingungen 
für die Gewährung eines Einkom-
mens-Freibetrages sind jedoch 

nicht gegeben. Die beiden wich-
tigsten Indikatoren für eine An-
stellung im ersten Arbeitsmarkt - 
marktüblicher Lohn und Abrech-
nung von Sozialversicherungsbei-
trägen – sind nicht erfüllt.

Das Führen des gemeinsamen 
Haushaltes - und damit auch des 
eigenen Haushaltes - ist nicht als 
besondere Integrationsleistung 
zu betrachten. Entsprechend 
kann auch keine Integrationszu-
lage gewährt werden.

Was wäre, wenn die unterstütz-
te Person zu einem 50-Prozent-
Pensum und einem Lohn von 600 
Franken angestellt würde? Dieses 
Arbeitsverhältnis wäre wegen des 
Dumpinglohnes nicht zu unter-
stützen, also auch nicht mit einem 
Einkommens-Freibetrag zu hono-
rieren. Alle Zulagen sind als An-
reize gedacht und sollen er-
wünschte Tätigkeiten fördern (vgl. 
SKOS-Richtlinien E.1.2 Abschnitt 
3). Nur wenn die Anstellung zu 
einem marktüblichen Lohn er-
folgt, kann ein Einkommens-Frei-
betrag gewährt werden. 

Für die SKOS-Line:
Heinrich Dubacher

Bernadette von Deschwanden

SKOS




